
Liebe Kunden,

vielen Dank dass Sie sich dafür entschieden haben mit huegelhelden.de / Stephan Gilliar
zusammenzuarbeiten. Ganz wichtig dabei: Bei allen Fragen, Problemen oder Anregungen
sind wir immer für Sie da. Wir versuchen für jedes Ihrer Anliegen eine schnelle und
einvernehmliche Lösung zu finden – Versprochen! Für ein paar Aspekte, insbesondere dem
wichtigen Thema Datenschutz, ist die Ausformulierung von etwas “Kleingedrucktem” aber
unerlässlich. Diese wenigen Punkte haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Hügelhelden.de / Stephan Gilliar

Gegenstand

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Rechtsbeziehung
zwischen dem Auftraggeber und Hügelhelden.de / Stephan Gilliar. Alle von diesen AGB
abweichende Vereinbarungen müssen in Schriftform erfolgen.

1.) Allgemeines / Bannerwerbung

Ein Bannerplatz auf hügelhelden.de wird mit maximal zwei weiteren Anzeigen belegt, welche
ca. alle 2 Sekunden rotieren.

Die erste Gestaltung (maximal zwei einfache Vorschläge / Entwürfe) ist kostenfrei.
Eventuelle Lizenzkosten für nach Absprache verwendetes, externes Material werden
separat berechnet.

Sie können ihre Anzeige bis zu 4 Mal pro Monat kostenfrei von uns austauschen lassen.
Schicken Sie uns einfach das neue Motiv mit dem gewünschten Änderungsdatum
mindestens 48 Stunden davor per Email zu oder lassen Sie sich von uns zu den hier
genannten Konditionen ein neues gestalten. Bitte übermitteln Sie keine urheberrechtlich
geschützten Materialien (Bilder, Grafiken, Filmmaterial, Schriftarten, Texte, etc...) an uns, für
die Sie nicht die entsprechenden erforderlichen Rechte besitzen, da wir für hierfür
ausdrücklich keine Haftung übernehmen können.  Im Falle eines eventuell dadurch
entstehenden Schadens, erklären Sie sich mit Annahme dieser AGB zur Übernahme aller
gegenüber hügelhelden.de / Stephan Gilliar gestellten Forderungen bereit. Im Falle der
Gestaltung einer Anzeige durch hügelhelden.de - Stephan Gilliar achten wir nach
Möglichkeit und sorgfältig darauf, nur solches Material (z.B. Bilder, Fotos, Illustrationen,...)
zu verwenden, für das wir entsprechende Lizenzen erworben haben, oder das in freien
Datenbanken verfügbar ist. Eine weitergehende Haftung können wir allerdings für die
kostenfreien und unverbindlichen  Anzeigenvorschläge nicht übernehmen, insbesondere
nicht für die Verletzung von z.B. Markenrechten, Geschmacksmustern etc, - ein
dahingehende Prüfung obliegt dem Kunden im Falle der Verwendung einer solchen Anzeige
/ Bannerwerbung. Die von uns gestalteten Anzeigen sind zudem ausschließlich zur



Bewerbungen auf hügelhelden.de gedacht und dürfen nicht ohne weitere Absprache an
anderer Stelle eingesetzt werden

Wir schicken Ihnen zu Beginn eines jeden Monats eine Rechnung im pdf-Format für den
zurückliegenden Monat zu. Die Fälligkeit einer Rechnung beträgt 14 Kalendertage. Sollten
zwei Rechnungen innerhalb der genannten Frist unbezahlt bleiben, wird der Gesamtbetrag
für die gesamte vereinbarte Laufzeit sofort fällig, sollte keine feste Laufzeit vereinbart
worden sein, wechselt der Zahlmodus auf Vorkasse.
Die Werbevereinbarung dauert zunächst bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit und
verlängert sich danach automatisch jeweils um einen Monat, es sei denn sie wird schriftlich
(z.B. per E-Mail) mit einer Frist von 10 Tagen zum Monatsende gekündigt.

2.) Haftung

Der Auftraggeber trägt die alleinige presse-, zivil-, datenschutz- und strafrechtliche
Verantwortung für die Veröffentlichung von Beiträgen (Bilder, Videos oder Texte),
einschließlich des Umgangs mit Beiträgen oder deren Inhalten in seinem
Verantwortungsbereich vor oder nach der Veröffentlichung (Redaktion und übriger Betrieb
sowie bei Weiterübertragung der Rechte an Dritte).

Hügelhelden.de / Stephan Gilliar übernimmt daher ohne weitere Abrede keine Gewähr für
die Rechte Dritter wegen einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber, wenn diese Dritten
in veröffentlichten Beiträgen erwähnt oder abgebildet werden, weiterhin auch keine
ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für deren Persönlichkeits-, Datenschutz-,
Marken-, Urheberrechts- und Eigentumsrechte sowie sonstige Ansprüche oder Bußgelder
infolge einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber oder einen sonstigen Umgang des
Auftraggebers mit den Beiträgen vor oder nach der Veröffentlichung (Redaktion und übriger
Betrieb sowie bei Weiterübertragung der Rechte an Dritte).

Soweit Dritte bzw. staatliche Einrichtungen im In- und Ausland wegen der Verwendung des
Materials (Veröffentlichung einschließlich des Umgangs mit Beiträgen oder deren Inhalten
in seinem Verantwortungsbereich vor oder nach der Veröffentlichung (Redaktion und übriger
Betrieb) durch den Auftraggeber Ansprüche erheben oder presse-, datenschutz- und
strafrechtliche Sanktionen einleiten oder durchsetzen, hat der Auftraggeber Hügelhelden.de
/ Stephan Gilliar von allen damit verbundenen Kosten freizustellen, es sei denn, den
Hügelhelden.de / Stephan Gilliar trifft die Haftung gegenüber dem Auftraggeber nach den
vorstehenden Absätzen. Das gilt auch dann, wenn der Auftraggeber die Rechte am Beitrag
an Dritte überträgt.

Der Auftraggeber wird auf die Möglichkeit hingewiesen, eine
Vermögensschadenshaftplichtversicherung für Berichterstattung (in Wort und/oder Bild
und/oder Ton) abzuschließen. Informationen hierzu sind erhältlich beim Gesamtverband der
Versicherungswirtschaft (GDV), Wilhelmstraße 43 / 43G, 10117 Berlin
Tel.: 030-2020 5000, Fax: 030-2020 6000, E-Mail:berlin@gdv.de,www.gdv.de.Alternativ kann
der Auftraggeber mit Hügelhelden.de / Stephan Gilliar vereinbaren, dass dieser für einen zu



vereinbarenden Aufschlag auf das Honorar das Risiko hinsichtlich eines genau definierten 
Verwendungszwecks übernimmt, eine solche Vereinbarung ist stets schriftlich festzuhalten. 
Es wird zugleich darauf hingewiesen, dass eine Versicherung gegen Bußgelder (z.B. der 
Datenschutzbehörden) nicht möglich erscheint und daher von den vorgenannten 
Versicherungsmöglichkeiten in der Regel nicht erfasst wird, d.h. der Auftraggeber 
entsprechende Vorsorgeposten selbst zu bilden hat, mit denen solche Kosten selbst 
aufgebracht bzw. Hügelhelden.de / Stephan Gilliar von Kosten freigestellt werden kann.

Bei Medienproduktionen nach kundenseitigen Vorgaben und deren Veröffentlichung lehnt 
Hügelhelden.de / Stephan Gilliar jegliche Haftung ab. Hügelhelden.de / Stephan Gilliar haftet 
zudem nur für entstandene Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Nach Durchsicht 
und Freigabe eines Entwurfs einer Medienproduktion durch den Auftraggeber übernimmt 
dieser die Verantwortung für die Richtigkeit und Zulässigkeit der verwendeten Komponenten 
wie beispielsweise Texte, Bilder, Videosequenzen. Desweiteren übernimmt Hügelhelden.de /
Stephan Gilliar keine Haftung für die wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit einer 
Medienproduktion und verpflichtet sich nicht, eine diesbezügliche Prüfungen im Vorfeld 
durchzuführen.

Von den Einschränkungen der Gewährleistung bei Werk- und Dienstleistungen bzw. 
Kaufgegenständen (Rechten) ausgenommen sind Mängel und Mangelfolgeschäden, die 
Hügelhelden.de / Stephan Gilliar oder seine Erfüllungsgehilfen durch eine vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Pflichtverletzung herbeigeführt haben oder wenn Hügelhelden.de / Stephan 
Gilliar Mängel arglistig verschwiegen hat oder aber die Mängelfreiheit garantiert hat. Ferner 
sind ausgenommen Schäden für Leben, Körper oder Gesundheit aufgrund vorsätzlicher und 
fahrlässiger Pflichtverletzung durch Hügelhelden.de / Stephan Gilliar oder seine 
Erfüllungsgehilfen. Die Gewährleistung ist zudem bei Kauf- und Werkverträgen nicht 
ausgeschlossen, wenn eine vertragswesentliche Hauptpflicht von Hügelhelden.de / Stephan 
Gilliar verletzt wurde.

3.) Rechte / Lizenzen

Eventuell anfallende Urheber-, Vertrags-, Lizenz-, KSK, GVL und GEMA- Gebühren hat 
allein der Auftraggeber zu tragen. Der Auftraggeber verpflichtet sich zudem nur solches 
Material an Hügelhelden.de / Stephan Gilliar weiterzugeben, für dass er die entsprechenden 
und notwendigen Urheber- und Leistungsschutzrechte besitzt und nachweisen kann. Alle 
notwendigen Drehgenehmigungen für die vereinbarte Produktion, muss der Auftraggeber 
eigenständig klären und einholen.

Für unsere Produktionen verwenden wir regelmäßig mitunter auch externe Materialien wie 
Bilder, Videos, Vorlagen, Texte oder Animationen von unterschiedlichem Stock-Anbietern. 
Unter anderem um deren Lizenzbedingungen einzuhalte, dürfen sie die von uns produzierten 
Werke nicht anders als im Vorfeld vereinbart einsetzen, außerdem keine Bestandteile daraus 
entfernen, vervielfältigen oder gesondert verwenden. Beispielsweise dürfen sie die in einem 
Video verwendete Musik nicht für andere Zwecke einsetzen, ebenso wenig enthaltenes 
Video- und Bildmaterial, grafische Elemente oder Textbausteine. Die in unseren 
Videoproduktionen verwendete Musik darf nicht auf sozialen Medien oder Plattformen 
veröffentlicht werden, bei denen es technisch möglich ist, dass andere Nutzer die Musik 
extrahieren und für eigene Produktionen verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf, Instagram Reels.



4. ) Sonstiges

Als Kreativschaffender sind die Medienproduktionen von Hügelhelden.de / Stephan Gilliar 
unter Umständen abgabepflichtig gemäß §24 des Künstlersozialversicherungsgesetzes
(KSVG). Diese Kosten müssen gegebenenfalls durch den Auftraggeber direkt gemeldet /
abgeführt werden und dürfen nicht vom Rechnungsbetrag abgezogen werden.

5.) Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz

Auf Wunsch des Kunden können Inhalte im Rahmen unserer Leistungen mithilfe 
generativer Künstlicher Intelligenz erstellt werden. Wir verwenden dabei ausschließlich 
kommerziell zugelassene und aktuell als zuverlässig geltende Dienste. Da die Technologie 
noch jung ist, kann für die generierten Inhalte keine abschließende künstlerische oder 
rechtliche Bewertung übernommen werden. Der Kunde erkennt an, dass systembedingte 
Restrisiken bestehen, die wir nicht vollständig ausschließen können. Der Einsatz von KI-
Elementen erfolgt ausschließlich auf Kundenwunsch; auf Wunsch können diese Inhalte 
jederzeit durch konventionelle Alternativen ersetzt werden.

Schlussworte

Und das sollte es auch schon gewesen sein. In allen anderen Fällen gilt das gesprochene 
Wort oder entsprechend ausgetauschte Informationen bzw. Vereinbarungen per E-Mail 
oder Brief.

Stephan Gilliar Bruchsal Dezember 2025


